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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

§ 1
Sonstiges Sondergebiet (SO) 

1. Das „Sonstige Sondergebiet“ mit der Zweckbestimmung „Lebensmittel-Discounter“ 
dient der Unterbringung von großflächigem Lebensmitteleinzelhandel einschließ-
lich der zugehörigen Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen.

2. Im „Sonstigen Sondergebiet“ sind zulässig

a. großflächige Betriebe des Lebensmitteleinzelhandels mit nicht mehr als 
1.540 m² Verkaufsfläche (VK).

b. Randsortimente des aperiodischen Bedarfs auf bis zu 10 % der Verkaufsfläche.

c. Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO, Stellplätze und ihre Zufahrten.

§ 2
Grundflächenzahl 

Die in der Planzeichnung festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) kann durch Anlagen 
gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bis zu einer GRZ von 0,9 überschritten werden. 

§ 3
Höhe baulicher Anlagen 

Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf 10 m begrenzt. Bezugspunkt für die maxi-
male Gebäudehöhe ist die Höhe der Fahrbahnoberkante im Bereich der Grundstücks-
zufahrt an der Bahnhofstraße. 

§ 4
Abweichende Bauweise 

In der abweichenden Bauweise gelten die Regeln oder offenen Bauweise ohne Ein-
schränkung der Gebäudelänge. 
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